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V o r b e r i ch t.

noch Immer fortdaurende und
schäzbare gütige Beyfall des lesenden Pu¬
blikums , scheinet uns ein Wink zu seyn
von der Herausgabe dieser Wochenschrift
noch nicht abzugehen ; sondern vielmehr
dieselbe fortzusetzen ; Was die innere Ein¬
richtung dieses Instituts betrist , so wird
der Plan der vorigen Jahrgänge beybe-
halten . Wir ersuchen alle Aerzte denen
das Wohl der Menschheit am Herzen lie¬
get , uns durch eingeschickte Beyträge,
von Krankengeschichten , Bemerkungen über
die guten und schädlichen Wirkungen ge¬
wisser Mittel , wie nicht weniger Be-

schrei-



schreibungen herrschender Epidemien , und
Aufsätze aus der gerichtlichen Arzneykunsi
zu unterstützen . Das Wochenblatt muß
unendlich'

gewinnen , wenn kunsierfahrneMänner , denen ihr Amt öfters Gelegen¬heit giebt , Erfahrungen zu sammlen,daran Theil nehmen , einer sieht dies ,der andere jenes. Merkwürdige , und
dergleichen Beobachtungen können vermö¬
ge unsers Instituts ohne Umstände leichtbekannt gemacht werden. — Alle zurück- -
gebliebene Schriften sollen noch angezeiget— und die angefangene Aufsätze vollen¬det werden — auch hoffen wir daß in
Zukunft die Herrn Verfasser oder
Verleger, welche ihre Schriften frühe
angezeigt zu haben wünschen , dieselben anuns einfchicken werden.

v . I . V . Müller jrm.
D. G. F. Hoffmann sim.
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Me - irin » > q- es

Wochenblatt.
Nro. I.

Frankfurt am Mayn , den ztenIanuarii 179z.

Sind Darmwunden als absolut Lethal zu

betrachten? Eine Frage aus der gericht¬

lichen Arzneywiffenschast.

Aktenstücke.
No . 1.

Einem verehelichen Befehl zu schuldigster Folge H- .

ben Endes benannte heute Nachts nach n Uhr,

auf derE . . . Wache , einen , kurz vorhero verwun¬

deten Bierknecht , besichtiget , und deßfalls gehor-

famft zu berichten : Daß der Verwundete , zween

Finger breit über der Mitte deö inguinis dextri,

eine drey viertel Zoll grosse , überzwerge gestochene

Hautwunde habe , aus welcher das Netz getretten war.

Sodann sähe man zwey Finger breit über eben

dieser vorher beschriebenen Verletzung , eine kleine

ohnqefehr einen viertel Zoll betragende Wunde , aus

welcher ebenfalls das Netz gedrungen war.
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Diese zwo Wunden gehen dahero durch Haut,

Fett und Mufteln , in den Unterleib , und sind des¬
wegen von größer Bedenklichkeit . Denn wenn die
Därme zugleich schwer verletzet seyn sollten, so könn¬te yie Verwundung sehr gefährlich , ja tödtlich wer¬den , welches aber bei dem über dieses betrunkenen
Verwundeten gegenwärtig noch nicht bestimmt wer¬den kann . (Den 2ten Ianuarii 1739.

N . N . Dr . und P . Sen.
* N . N . Chirurgus»

No. 2.
Nachdem man gestern Nacht den schwer ver¬

wundeten Bierknecht St . gleich nach dem erstenVerband in das Hospital gebracht , so entdeckte man
daselbst auf der linken Seite des Verwundeten eine
merkliche Verblutung. Man nahm deswegen den
ganzen Verband wiederum ab , und sähe auf dieserSeite eine Hand breit von dem inguine finiftro,
eine kleine ein viertel Zoll '

gryse gestochene Longitu¬dinal- Wunde , welche sogleich gehörig verbunden,
^

« und dadurch der Blutfiuß gestillet wurde . Bei der
heute Morgen um 10 Uhr vorgenommenen Unter¬
suchung dieser erwrhnten Wunde zeigte es sich , daß
eine stumpfe Sonde über zween Zoll schief hinauf,unter der Haut , in diese Verletzung penetrirte.

Der Patient klaget dermalen über grose
Schmerzen des Unterleibs, insbesondere in der Ge¬

gend
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gend des Magens , und befindet sich nach unserm
Urtheil in groser Lebensgefahr, welches wir hierdurch
gehorsamst anzeigen , und dem bereits übergebenen
Berichte hiermit beifügen wollen.

Den zten Januarii 1789.
dl . dl . Dr. und P.
N . N . Chirurg . Jur.
N . N . Chir.

No. 3.
Dem gegebenen Befehl zu Folge haben wir En¬

des genannte Stadt - Phylici und Chirurgi jurad
Heute Nachmittag nach 3 Uhr in Beiseyn des Herrn
Criminalrath und des Actuarii , den diese Nacht
gegen i Uhr verstorbenen 58jährigen Bierknecht be¬
sichtiget, eröffnet , und Folgendes hierüber gehor¬
samst zu berichten.

Es war ein starker musculöser Mann , an wel¬
chem man äusserlich die gewöhnlichen Todtenfleckenbemerkte.

An der rechten Seite am Unterleib hatte erzwei Wunden. Die eine stand vom Nabel in re-gione lumbari horizontal 7 Zoll ab , war dreyQuart Zoll lang und schief von oben nach unten,und hinten nach vorn:
Die andere war drey und einen halben Zoll von

dieser , nach der regioue inguinali herunter in der
Gegend der Spina Ilei anteriori & iuperiori , in
gleicher Große und direktion wie die obere. An der
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linsen Seite des Unterleibs hatte er eine dritte
Wunde , diese war drey und drey quart Zoll vom
Nabel abstehend , zwischen der regione lumbari
und inguinali , ohngefehr eine Hand breit von der
Spina offis Ilei fuperiori abstehend. Diese lief
mehr longitudinal .

'

Aus der obern Wunde rechter Seits floß etwas
weniges Blut.

Nachdem die Integument» ftparirt waren,
zeigte sich auf beiden Seiten des Unterleibs weit und
breit um die Wunde herum ein languia extravafa-
tus in der Tunica cellulofo der Bauchmuskeln und
des panniculi adipofi . In der obern Wunde der
rechten Seite fand sich eine Portion vom Omemo
einen Zoll lang . In der untern Wunde der rechten
Seite stack eine Portion vom Inteftino Ileo drey

>>Zoll lang , dasselbe hatte zwei Wunden , eine obere
einen Zoll lang , so auseinander klaffte , und da wo
der Darm mit dem Mefenterio sich verbindet,
längst herunter lief. Eine untere einen halben Zoll
lang in nemlicher direktion von oben nach unten,
aber an. dem Rande wo der Darm frei und nicht
mit dem Mefenterio attachirt ist. Diese beide
Wunden standen einen und einen halben Zell von
einander ab.

Die Wunde linker seits klaffte, nachdem sie von
denen Integumenten frei war,,fast einen Zoll aus¬
einander , mW hieng vom Omento ein Stück zwei
Zoll lang heraus , welche Portion omentum aber

eigent-
i
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eigentlich Zwischen dem Fsnniculo sdipolb und de¬nen Mufteln des Unterleibs lag.Als daS Cnvum abdominis geöffnet worden,fand man drey und drey Quart Schoppen lsrurnianguinolenrurn darinnen , und die Portion desOmenti die aus der obern Wunde rechter ftitS hiengkam von dem Ornenro gleich bei der rechten Flexurdes Imeliini Loli her.
An dem nunmehro aus der untern Wunde her¬ausgezogenen ImeKlno , entdeckte man noch einekleine einen drittel Zoll betragende Wunde , undZwar einen Zoll über der ersten longitudinalDarm¬wunde . Die Haut des Inteftini Hei war umdie Wunde vier bis fünf Zoll herunter und eben soviel hinauf entzündet.

Bei der linken Seite des Abdominis , nachdemes geöffnet war , zeigte sich , daß das Omenturnvon der linken Flexur des Coli herunter herkam,<tuch drangen gleich auS dem dabei liegenden Darmdünne Feces heraus. Diese Wunde in der Grösevon einem Zoll war am freien Rande des InteftiniIlei linker ftitS gleich unter der Flexur des Coli.
Drey gute Zoll daran fand man im Mefente-rio eine beinahe eben so grose Wunde, so durch daS^ lelenteriurndurchgieng. Im Ileo zeigte sich eineandere Wunde , so gleich bei der ersteren zu seynschien , nach Ausmessung des Darms aber , fandsiche , daß selbige 26 Zoll von der erstem im näm¬

lichen Darm abstand . Auch an dieser war der
Darm
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Darm , so wie oben schon erwähnt worden , deS-
gleichen mehrere Gedärme hin und wieder , und der
Magen in seinem ganzen Umfang entzündet.

Alle vilcers in6mi ventris waren gesund.
Nach geöffneter Brust fand sich in beiden Ca- 1

tltatm blutiges Serum , in der linken war ein hal¬
ber Schoppen , und in der rechten war ein quart
Schoppen . Die Pleura in der linken Cavität war
stark , in der rechten etwas weniger inflammirt.

Die vitcera Thorads waren übrigens gesund
und voll Blut. ^

Im Kopf war alles gesund und gut .
~

Es erhellet dahero aus denen oben angeführten-
vielen tödtlichen Verletzungen derer Gedärme, aus
dem noch bei Lebzeiten vielen verlornen Blut , sa
wohl aus dem vielen Vorgefundenen lero fanguino-
lento , aus dem durch die Wunde herausgefallenen
und eingeschnürten Darm , auö der Entzündung
derer Gedärme und des Magens , ganz deutlich,
daß dieser Mensch ex inanitione der Säfte , ex
fpasmo , und ex inHammatione , welche drey Uebet
aus diesen Verletzungen entstanden sind, gestorben seye»

. . N . N, den 4ten Jan . 1789.
N . *N . Phyf.
N . N . Phyf.
N . N . Phyf
N . N . Phyf.

, N . N . Chyrurg. Jur.' ' N . . N . Chyrurg. Jur.
' N . N . Chyrurg . Jur.

N . N . Chyrurg. Jur.
N . N . Chyrurg. Jur .

'
Ein-



ditionem finaquanon ) praeftiterit , non Aqui-
lia , fed in faötum a& ione tenetur. Diesem
stimmt auch Julianus bei , wo selbst in L. 51 . D . ec
sich folgendermaßen ausdrückt : Occidifle dicitur
vulgo quidem qui mortis caulsrn quolibet modo
pracbeat, fed lege Aquilia is demum teneri vifus
eft j qui adhibita vi & quafi manu caulam mor¬
tis ( feil , unicam non occafionem ) pracbuillet.
Und obgleich L . 15 pr . D . ad L» Cornel . de Sicca-
riis denen vorherigen Gelten zu widersprechen schei¬
net , worinnen Dlpianus behauptet nihil intereft»
occidat quis an caulam mortis pracbeat , so ver¬
schwindet doch dieser scheinbare Widerspruch alsobald,
wenn man den folgenden §phum 1 eben dieses Ge¬
setzes zugleich beherziget , als woraus sattsam erhellet/
daß in diesem Gesetz nur de unica mortis caula,
nicht aber de occafione mortis vel de conditione
fine qua non die Rede sey , wie solches auch Leyler
in Meditat . ad Pancfe&. Spec. 602 . medit. 7 aus
denen bündigsten Gründen dargethan : und mit
einem von der Helmstädtischen Juristen - Fakultät
abgefaßten und auf diese Grundsätze gebaueten Er¬
kenntnisse beftättiget hat.

§ . Z.
Daß nun aber eine solche an sich unerlaubte

Handlung , nach deren Ausübung der Tod eines
Menschen würklich erfolget ist , nicht als die alleinige
und nvthwendige - sondern nur als die gelegenheit-

liche
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liche Ursache deS nachher erfolgten Todes anzusehenftyet dies kann durch wancherley Umstände undZufälle bewürket werden. Dahin gehört unter andern1) Wenn Wunden , die ihrer Natur und Be¬schaffenheit nach nicht schlechterdingstödtlich waren,erst durch das übele Verhalten oder sonstige Nach-läßigkeit des Verwundeten tödtlich werden.
Guifkorp Grundsätze des peinlichenRechtsTh . I . VlAbsch . 5 . 200. pag. m . 413 . ieq»2) Wenn Aerjte oder Wundärztebey dieser Ge¬legenheit sich eine Nachläßigkcit oder sonstiges Ver¬sehen in der Behandlungsart des Verwundeten unddem vernachkäßigrenGebrauch tüchtiger und bewährtgefundener Mittel zu Schulden kommen liefen.Koch in Inftitut iuris crim. Libr . H.C. 29 . §. 453- sErn Fall , der leider nur allzuoft feine Anwen¬dung leidet ; — Nur allzuoft kann man leider auchin unfern Zeiten von einem oder dem andern dieserHerren sagen , was schon Hippolit de Marfiliis inPradfc. Crim . sagt Multi modernis tetnporibusreperiuntur , qui etiam nefcirent curare unambeftiam infirmam.

3) Wenn die übele Witterung zur Zeit der Ver¬wundung — ein beschwerlicher Transport , die Ver¬zögerung einer schleunigen Hülfe u . s. w . die Veran¬lassung des nachher erfolgten Todes enthalten.Gm'
skorp 1. c . pag. 415.4) Wenn der Grund des erfolgten Todes schonin

^
einer andern Ursache ausser der Verwundungwürklich zu finden ist.

Koch loco cit . §. 453.Z . B . wenn auö demSektionöbericht zu ersehen,daß der Verwundete auch ohne die ihm zugefügteWunden , vermöge der sonstigen Disposizion seinerKörpers hätte sterben müssen , u . f. ,w . - ' ;
( Die Fortsetzung folgt . )
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Einwülft des Herrn Defensors.
§ . i.

Die erste Frage , welche entstehet , ist diese:

„Ist im vorliegenden Fall eine solche gesetzwidrige
That , welche die auf der Rubrik derer Untersuchungs-
Akten befindliche die Menschheit erschütternde Benen¬

nung Homicidtum ( Todschlag oder Menschenmord)
nach der wahren Bestimmung dieses Worts eigentlich
verdienet , würklich vorhanden , oder nicht ? " Dek

Hr . Defensor glaubt nach Maasgabe der Gesetze
nnd derer vorliegenden Umstände diese Frage aller¬
dings verneinend beantworten zu können.

2.

Unter dem Wort Todschlag verstehet man über¬
haupt eine solche Handlung , wodurch ein Meusch
gewaltsamer und unrechtmästger Weise seines Leben-
beraubt wird . — Menschenmord setzt demnach
immer und unter allen Umstanden voraus , daß die
Handlung die alleinige und nothwendige Ursache
des erfolgten Todes eines Menschen enthalte . Wenn
demnach der Tod eines Menschen nicht zunächst und
unmittelbar auch nicht einzig und allein in einer sol¬
chen Handlung seinen Grund hat , so kann auch diese
Handlung unmöglich Todtschlag heisen — so kann
dieselbe keineswegs nach denen Grundsätzen die nur
v - m Todschlag gelten beurtheilt , geschweige nach

solchen
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solchen unanwendbaren Grundsätzen gestraft werden,
gesetzt auch , daß die an und vor sich unerlaubte
Handlung , welche zwar nicht als die alleinige und
nothwendige Ursache des erfolgten Todes zu betrach¬
ten , doch wenigstens als die Veranlassung und
Gelegenheit desselben angesehen werden könnte.

§ - Z.
Mit Recht machen demnach vernünftige Rechts*

sehrer einen Unterschied zwischen der alleinig und
nothwendigen , und zwischen der bloS gelegentlichen
Ursache des nachher erfolgten Todes. — Ein Un¬
terschied der nicht etwa eine blose Erfindung solcher
Rechtslehrer ist , welche aus Mitleid gegen die gefal.
lene und unterdrückte Menschheit zu dergleichen Di-
stinktionen ihre Zuflucht nehmen , um sich derselben
im Fall der äusersten Noth als eines Damms gegen
den Drang blutdürstiger Gesetze bedienen zu können;
Nein — Schon edle Römer , die in ihrer , obgleich
ebenfalls sehr unvollständigen Gesetzgebung , noch
immer mehr Geist und Menschlichkeit , als die ehr¬
würdige Verfassere unftrs Karolinifchen peinlichen
Gesetzbuches zu erkennen geben , haben schon diesen
Unterschied anerkannt, und denselben ihren Gesetzen
einverleibet. Illpignur beruft sich schon auf die
Auctorität des Celsi wenn er in L . 7 . § . 6. D. ad
L . Aquil mit ausdrücklichen Worten sagt : Celfiis
autem maltnm Interesse duck » occiderit quis,
an mortis csuürn ( i . e. oceslionemleu con-

ditionem
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